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Protokoll der Verhandlungen zwischen schweizerischen und deutschen Vertretern
über schwebende Zollfragen1

Berlin, 5. Juni 1907

Nach Begrüssung der Schweizerischen H erren V ertreter durch den Vorsitzen
den gelangte zunächst die Frage zur Besprechung, ob deutscherseits bei der 
Ausfuhr von Mehl Ausfuhrprämien gezahlt werden.

Schweizerischerseits wurde hierzu folgendes ausgeführt: Bei Erörterung der 
Frage während der letzten Handelsvertragsverhandlungen (vgl. Protokolle 1. Le
sung; Schweiz Drucksache Nr. 11b, S. 25) sei schweizerischerseits anerkannt 
worden, dass bei der Ausfuhr von Weizen- und Roggenmehl den deutschen 
Müllern eine Ausfuhrprämie nicht zufliesse, da die der Berechnung zugrunde 
liegenden und allgemein festgesetzten Ausbeuteziffern den normalen Verhältnis
sen zu entsprechen scheinen2. Auf Grund gewisser Erscheinungen, die sich 
später gezeigt hätten, sei man schweizerischerseits jedoch zu der Überzeugung 
gelangt, dass das System der deutschen Einfuhrscheine, in gewissen Fällen eben 
doch zur Gewährung einer Ausfuhrvergütung führe. Man habe die Beobachtung 
gemacht, dass seit dem 1. Juli 1906, dem Tage, von dem an der W ert der 
Einfuhrscheine nach den neuen deutschen Getreidezöllen berechnet wird, die 
Ausfuhr feiner Weizenmehle nach der Schweiz ganz unverhältnismässig gestie
gen sei und gegenwärtig (nach der schweizerischen Statistik) monatlich etwa 
17 000 dz betrage. Rund 80%  dieser Mehle gehörten der 1. Ausbeuteklasse (§4 
der deutschen Einfuhrscheinordnung) an. Vor dem 1. Juli 1906 seien derartige 
Mehle überhaupt kaum nach der Schweiz eingeführt worden; die deutsche 
Einfuhr habe vielmehr ausschliesslich aus gröberen Mehlen bestanden, die jetzt

1. Anwesend: Von deutscher Seite: Seine Exzellenz Dr. von Koerner, Wirklicher Geheimer Rat 
und D irektor im Auswärtigen Amt als Vorsitzender, Edler von Stockhammern, Legationsrat im 
Auswätigen Am t, Kempff, Vizekonsul im Auswärtigen Am t, Müller, Geheimer Oberregierungsrat 
und Vortragender R at im Reichsamt des Innern, Meuschel, Geheimer Oberregierungsrat und 
Vortragender R at im Reichsschatzamt, Blau, Geheimer Oberregierungsrat und Vortragender Rat 
im Reichsschatzamt, Neuhaus, Regierungsassessor im Königlich Preussischen Ministerium für 
Handel und Gewerbe, Härtig, Königlich Sächsischer Geheimer Finanzrat. Von schweizerischer 
Seite: Dr. von Claparède, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, National
rat Frey. Als Sachverständige nahmen teil: Von deutscher Seite: Dr. Rösing, Geheimer Regie
rungsrat im Kaiserl. Patentam t, Rössing, Kommerzienrat, aus Plauen, Pinkus, Chef der Firma 
S.Fraenkel in Neustadt O/S. Von schweizerischer Seite die Herren: Maggi (für Müllerei) aus 
Zürich, Aider (für Stickereien) aus St. Gallen, Wäffler (für Stickzwirn) aus Basel.
2. Das Sitzungsprotokoll der zweiten Lesung vom 29. August 1904 hält fest: Es besteht zwischen den 
beiden Delegationen, wie schon in der ersten Lesung, eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob 
die deutschen Müller aus der praktischen Anwendung des Regulativs betreffend die Gewährung 
von Zollerleichterungen bei der Ausfuhr von M ühlenfabrikaten, namentlich was die Festsetzung 
der Ausbeuteverhältnisse anbetrifft, Vorteile zu ziehen vermögen, durch welche schweizerische 
Interessen berührt werden (E 6/11). In den weiteren Verhandlungen über den schweizerisch
deutschen Handelsvertrag kam die Angelegenheit nicht mehr zur Sprache.
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in der schweizerischen Statistik unter einer besonderen Nummer nachgewiesen 
würden und daher in der vorgenannten Einfuhrzahlen nicht einbegriffen seien. 
Der Grund für das ungewöhnliche Anwachsen der deutschen Einfuhr feiner 
Backmehle nach der Schweiz liege darin, dass die deutschen Mühlen seit dem 
1. Juli 1906 die Preise der schweizerischen Mühlen um 5-6 Fr. für den Doppel
zentner, d. h. 15-18 % unterböten und infolgedessen die deutschen Mehle von 
den schweizer Verbrauchern bevorzugt würden. Die deutschen Müller seien, wie 
sie selbst erklärt hätten, in der Lage, so billig zu liefern, weil seit der Wirksam
keit des neuen deutschen Weizenzolls von 5,50 M. für den Doppelzentner sich 
für sie bei der Ausfuhr von Mehl eine höhere Ausfuhrprämie als bisher ergäbe. 
Als die Nachricht bekannt geworden sei, dass man schweizerischerseits in 
Deutschland wegen Beseitigung der Ausfuhrprämie vorstellig zu werden beab
sichtige, seien die Offerten der deutschen Müller mit dem Vermerke versehen 
worden, dass man sich daran nur insolange gebunden halte, als die deutsche 
Ausfuhrprämie unverändert weitergezahlt würde. Mehle der 2. und 3. Klasse der 
deutschen Einfuhrscheinordnung seien von den deutschen Müllern in der 
Schweiz nicht angeboten worden. Als Grund dafür hätten sie angegeben, dass die 
Ausfuhr dieser Mehle nach der Schweiz ihnen keinen Nutzen lasse, da die für sie 
gewährte Ausfuhrvergütung nicht so hoch wie für die Mehle 1. Klasse sei.

Hieraus ergebe sich nach Ansicht der Schweizerischen Regierung, dass die 
deutsche Einfuhrscheinordnung unter dem neuen deutschen Weizenzoll einen 
besonderen Anreiz zur Ausfuhr von Mehlen 1. Klasse biete. Die genannte 
Ordnung gehe davon aus, dass aus 100 kg Weizen 75 kg Mehl gezogen werden. 
Diese Zahl erscheine nach Auffassung der schweizerischen Müller etwas niedrig 
bemessen; bei dem heutigen technischen Stande der Mühlen könnten etwa 80 kg 
Mehl als Ausbeute angenommen werden. Die schweizerischen Müller würden 
sich indes hiermit abfinden; dagegen erscheine die Weizenmenge, welche der 
Berechnung der Ausfuhrvergütung in den einzelnen Ausbeuteklassen zugrunde 
gelegt wird, einer Änderung unbedingt bedürftig. Bei Mehl der 1. Klasse sei eine 
zu hohe Ziffer, bei demjenigen der 2. und 3. Klasse eine zu niedrige Ziffer in 
Ansatz gebracht. Für je 30 kg ausgeführtes Mehl der 1. Klasse würde der Zoll 
von je 48 kg Weizen vergütet; nach den Ermittlungen der schweizerischen Müller 
könnten durchschnittlich höchstens je 37,5 kg Weizen in Ansatz gebracht wer
den; bei Mehl der 2. Klasse wäre statt je 47 kg je 50 kg Weizen auf je 40 kg Mehl, 
bei Mehl der 3. Klasse statt je 5 kg je 6,25 kg Weizen auf je 5 kg Mehl zu 
rechnen. Bei Zugrundelegung der deutschen Ziffern stelle sich die Vergütung für 
je 100 kg ausgeführtes Mehl 1. Klasse auf 8,80 M., bei Zugrundelegung der 
schweizerischen Ziffer auf nur 6,88 M.; somit verbleibe zugunsten des deutschen 
Müllers eine Differenz von 1,92 M. für den Doppelzentner. Der schweizerische 
Eingangszoll für Mehl betrage 2,00 M. (2,50 Fr.) für den Doppelzentner, so dass 
gegenüber der deutscherseits effektiv gewährten Ausfuhrprämie von 1,92 M. 
dem schweizerischen Müller nur ein Zollschutz von 0,08 M. verbleibe. Hierin 
erblicke man schweizerischerseits den Grund für die starke Zunahme der Aus
fuhr von Mehlen 1. Klasse nach der Schweiz. Direktoren deutscher Mühlen 
hätten dies auf ihren Geschäftsreisen in der Schweiz übrigens selbst als richtig 
anerkannt und dabei noch bemerkt, dass die zu niedrige Bemessung des Ausbeu-
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teverhältnisses bei Mehlen 2. und 3. Klasse ihnen nicht schade, weil sie für diese 
Mehle in Deutschland selbst einen guten Absatz hätten. Durch das System der 
deutschen Einfuhrscheine habe gerade die Ausfuhr feiner Backmehle gefördert 
werden sollen. Die deutsche Statistik bestätige dies; denn nach derselben bestän
den, wie bereits bem erkt, von den gegen Einfuhrschein ausgeführten Mehlen 
etwa 80 % aus Mehlen 1. Klasse.

Der schweizerische Eingangszoll auf Mehl werde, wie vorstehend gezeigt, 
sonach fast völlig illusorisch gemacht und es sei daher, wenn in den Verhältnissen 
keine Änderung eintrete, in absehbarer Zeit die Vernichtung des schweizeri
schen Müllereigewerbes zu befürchten. Diese Gefahr würde beseitigt, wenn die 
deutschen Müller verpflichtet würden, sämtliches aus je 100 kg Weizen gewonne
ne Mehl, also nicht bloss Mehl 1. Klasse, auszuführen, oder aber, falls dieser 
Weg nicht gangbar erscheine, wenn die Ausbeuteziffer für Mehl 1. Klasse 
entsprechend dem Antrage der schweizerischen Müller geändert würde. Man 
habe gewünscht, durch die heutige Besprechung die Aufmerksamkeit der D eut
schen Regierung auf diesen Punkt zu lenken, damit die einschlägigen Verhältnis
se einer wohlwollenden Prüfung unterzogen und auf die eine oder andere Weise 
die hervorgetretenen Missstände beseitigt werden möchten. Man verkenne 
durchaus nicht, dass man keinerlei vertragsmässiges Recht besitze, eine ander
weitige Regelung dieser Verhältnisse zu verlangen; man könne aber aus nationa
len Gründen nie zulassen, dass die schweizerische Müllerei durch die ausländi
sche Konkurrenz zur Einstellung ihrer Betriebe gezwungen werde und würde 
äusserstenfalls auf dem in Artikel 4 des Zolltarifgesetzes vorgezeichneten Wege 
sich hiergegen schützen müssen3.

Deutscherseits wurde erwidert, dass nach Ansicht der Deutschen Regierung 
das System der Einfuhrscheine die Gewährung von Ausfuhrprämien nicht in sich 
schliesse. Die Absicht bei Einführung dieses Systems sei lediglich dahin gegan
gen, das zur Ausfuhr gelangende Mehl um den Betrag des Zolles für das zur 
Herstellung verwendete Getreide zu entlasten, dagegen keinerlei Vergütung 
über diesen Betrag hinaus zu gewähren. Die in der Einfuhrscheinordnung 
enthaltenen Ausbeuteziffern seien daher nach sorgfältigen, langwierigen Erm itt
lungen festgesetzt worden. An ihrer Feststellung hätten keineswegs lediglich 
V ertreter von Grossmühlen, sondern auch V ertreter aus Kreisen, die entgegen
stehende Interessen hätten, wie der Kleinmüllerei und der Landwirtschaft, 
mitgewirkt. Schon mit Rücksicht auf die letzteren wie auf den Reichsfiskus seien

3. Zolltarifgesetz vom 10. Oktober 1902: Art. 4. Für Waren aus solchen Staaten, welche schweizeri
sche Waren mit besonders hohen Zöllen belegen oder sie ungünstiger behandeln, als die Waren 
anderer Staaten kann der Bundesrat die Ansätze des Generaltarifs jederzeit nach seinem Ermessen 
erhöhen oder, soweit das vorliegende Gesetz Zollfreiheit bestimmt, Zölle aufstellen.

Der Bundesrat ist überhaupt ermächtigt, in Fällen, in welchen der schweizerische Handel durch 
Massregeln des Auslandes gehemmt wird, oder in welchen die Wirkung der schweizerischen Zölle 
durch Ausfuhrprämien oder ähnliche Begünstigungen beeinträchtigt wird, die ihm geeignet erschei
nenden Anordnungen zu treffen.

Der Bundesrat kann ferner unter ausserordentlichen Umständen, namentlich im Falle von 
Teuerung der Lebensmittel, vorübergehend die ihm zweckmässig erscheinenden Tarifermässigun- 
gen vornehmen oder sonstige Erleichterungen gewähren (AS 1905, NF 21, S. 66).
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die Ausbeuteziffern so festgesetzt worden, dass sie nicht zu Ausfuhrprämien auf 
Mehl führen können. Man könne daher mangels weiterer Beweise nicht anerken
nen, dass die Ausbeuteziffer für Mehl 1. Klasse zu hoch sei und eine A usfuhrprä
mie in sich schliesse. Wenn dies auch von deutschen Müllern behauptet worden 
sein möge, so könne hierin doch noch nicht der Beweis für die tatsächliche 
Gewährung einer Prämie erblickt werden, da der finanztechnische Unterschied 
zwischen einer Ausfuhrprämie und der blossen Rückzahlung bzw. Entlastung 
von Zollgefällen in gewerblichen Kreisen häufig nicht streng innegehalten werde. 
Dass von den deutschen Mühlen hauptsächlich Weizenmehle 1. Klasse ausge
führt würden, erkläre sich dadurch, dass auf dem W eltm ärkte, namentlich in den 
südlichen und westlichen Ländern, überhaupt nur die feinsten Mehle konkur
renzfähig seien. Schweizerischerseits sei ja  auch zugegeben worden, dass die 
Schweiz gerade für diese Mehle ein guter Abnehm er sei. Es sei allerdings richtig, 
dass die Ausfuhr dieser Mehle nach der Schweiz seit dem 1. Juli 1906 erheblich 
gestiegen sei. Indessen habe auch in früheren Jahren, wie 1898 und 1900, eine 
sehr bedeutende Ausfuhr von Mehl nach der Schweiz stattgefunden, die nicht 
geringer als die des Jahres 1906 gewesen sei. Für die gegenwärtige Steigerung der 
Ausfuhr könne jedenfalls das System der Einfuhrscheine nicht verantwortlich 
gemacht werden; dasselbe bestehe bereits seit dem Jahre 1894; an seinen 
Bestimmungen sei inzwischen nichts geändert worden. Schweizerischerseits wer
de nun behauptet, dass infolge der Erhöhung des deutschen Weizenzolls auch die 
angebliche Ausfuhrprämie für Mehl 1. Klasse sich höher stelle und der deutsche 
Müller dadurch in den Stand gesetzt sei, seit dem l.Ju li  1906 die Preise der 
schweizerischen Mühlen um 5-6 Fr. für den Doppelzentner zu unterbieten. D er 
Betrag dieser Ausfuhrprämie sei aber von den schweizerischen Müllern nur auf 
1,92 M. für 1 dz (gegen 1,23 M. bei dem früheren Weizenzoll von 3,50 M. für 
1 dz) berechnet worden. Es sei daher nicht wohl angängig, die plötzliche Preisun
terbietung von 5-6 Fr. mit der Erhöhung der angeblich gezahlten Ausfuhrprämie 
um rund 0,70 M. in Zusammenhang zu bringen. Bei den gegenwärtigen anorm a
len Verhältnissen im Getreide- und Mehlhandel sei es vielmehr sehr wohl 
möglich, dass die deutschen Mühlen durch eine eingetretene Verschiebung der 
Absatzverhältnisse genötigt worden seien, ihre Exporttätigkeit in verstärktem  
Masse auf die Schweiz zu richten. Man sei indes gern bereit, die Frage auf G rund 
der heutigen Besprechung und der schweizerischerseits gelieferten Angaben 
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und werde, wenn man dabei zu der 
Überzeugung gelangen sollte, dass die Ausbeuteziffern für Weizenmehl nicht 
mehr der W irklichkeit entsprächen, schon aus fiskalischen Gründen in Erwägun
gen eintreten, ob und in welcher Weise dagegen Vorkehrung zu treffen sei, dass 
das Einfuhrscheinsystem die Natur einer Prämiengewährung annehme. Keines
falls würde man indes, wie schweizerischerseits gewünscht, in der Lage sein, den 
deutschen Mühlen die Verpflichtung aufzuerlegen, sämtliche aus je 100 kg 
Weizen gewonnene Müllereierzeugnisse zur Ausfuhr zu bringen, da dies mit 
einer Unterbindung der Ausfuhr geleichbedeutend sein würde, weil die Müller 
für die gröberen Mehle und die Kleie im Ausland einen nur beschränkten Absatz 
finden würden.

Auf Anfrage erklärte man deutscherseits noch, dass ein Zeitpunkt, bis zu dem
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die Prüfung der Frage abgeschlossen sein werde, nicht angegeben werden könne, 
denn es werde möglicherweise notwendig sein, eine grössere Zahl von Interes
senten zu hören, was die Erledigung der Sache verzögern würde. Man sei indes 
gern bereit, auf eine etwaige spätere Anfrage der Schweizerischen Regierung 
über den Stand der Angelegenheit Aufschluss zu geben.

173
E 2001 (A), Archiv-Nr. 471

Der schweizerische Gesandte in Paris, Ch. Lardy, an den Bundespräsidenten und 
Vorsteher des Politischen Departementes, E. Müller

S handschriftlich Paris, 9 juin 1907

Tot capita, tot census. Hier soir, j ’ai passé quelques moments avec mon ami M. 
Louis, directeur politique au Ministère des affaires étrangères, et celui-ci est 
d’avis que la question des droits et devoirs des neutres sur terre a des chances 
d’être une de celles qu’on traitera le plus sérieusement à la Haye. -  Il est vrai 
qu’on n’a aucun programme russe plus détaillé que la note d’avril 19061; il est vrai 
qu’aucun Gouvernement ne s’est déboutonné et n’a fait part de ses vues aux 
autres; il n’y a que des bruits, des impressions; c’est ainsi que le bruit court que 
l’Angleterre proposerait une cour des prises internationales; au nombre de ces 
impressions figure celle que les droits des neutres, sur mer aussi bien que sur 
terre, pourront être une des matières la plus sérieusement abordées, avec le 
perfectionnement de la procédure d’arbitrage et de la procédure des commissions 
d’enquête.

En raison du vague et de l’incertitude qui régnent, M. Louis suppose qu’on 
perdra une semaine au moins à la Haye à se tâter entre les premiers Délégués des 
grandes Puissances, pour chercher à savoir ce qu’on considère généralement 
comme mûr, comme susceptible d’être sérieusement examiné dans les commis
sions; le reste serait évidemment enfin étudié dans les commissions ou sous- 
commissions, mais n’aboutirait qu’à des vœux ou à des avant-projets.

M. Louis a complété ses indications en ajoutant qu’à l’égard des droits des 
neutres (sur terre ou sur mer), la France ne prendra pas d’initiative, gardera une 
attitude expectante, mais sera prête à discuter. -  Il suit de là que l’étude de détail 
a été préparée à Paris; j ’aurais certainement obtenu davantage de M. Louis 
Renault sans cette regrettable omission des droits des neutres dans le rapport de 
gestion2. -  J ’essayerai encore de voir M. Renault et vous écrirai si j ’apprends de 
lui quelque chose pouvant être utile à notre Délégation3.

1. Vgl. Nr. 118, A nm . 2.
2. Im Geschäftsbericht des Bundesrates von 1906 ist das russische Konferenzprogramm wiedergege
ben (S. 464f.) . Es fehlt ein Hinweis auf die Behandlung der Rechte und Pflichten der Neutralen zu  
Land.
3. Die Konferenz wurde am 15. Juni 1906 eröffnet.
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